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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie 
des Ministeriums für Infrastruktur und 

Landesplanung über den Bau und Betrieb 
Fliegender Bauten (FlBauR)1

Vom 10 . Oktober 2022
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1  Allgemeines

1 .1  Geltungsbereich

 Die Richtlinie gilt für Fliegende Bauten nach § 76 Absatz 1 
der Brandenburgischen Bauordnung . Die Richtlinie gilt 
nicht für Zelte, die als Camping- und Sanitätszelte verwen-
det werden, sowie für Zelte mit einer überbauten Fläche 
bis zu 75 m2 . Die Regelungen dieser Richtlinie für Räume 
in Zelten gelten auch für Räume vergleichbarer Nutzung 
und Größenordnung in anderen Fliegenden Bauten .

1 .2  Begriffe

1 .2 .1  Fahrgeschäfte sind Anlagen, in denen Personen (Fahr-
gäste) durch eigene oder fremde Kraft in vorgeschriebe-
nen Bahnen oder Grenzen bewegt werden .

1 .2 .2  Schaugeschäfte sind Anlagen, in denen Personen (Zu-
schauer) durch Vorführungen unterhalten werden .

1 .2 .3  Belustigungsgeschäfte sind Anlagen, in denen sich Per-
sonen (Fahrgäste, Benutzer) zu ihrer und zur Belustigung 
anderer Personen (Zuschauer) betätigen können .

1 .2 .4  Tribünen sind Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitz-
platzreihen	für	Besucher,	die	von	der	Geländeoberfläche	
oder vom Fußboden des Raumes über Stufengänge oder 
Treppen zugänglich sind .

1 .2 .5  Zelte sind Anlagen, deren Hülle aus Planen (textile Flä-
chengebilde, Folien) oder teilweise auch aus festen Bau-
teilen besteht .

1.2.6		Tragluftbauten	 sind	Anlagen	mit	 einer	 flexiblen	 Hülle,	
welche ausschließlich oder mit Stützung durch Seile, 
Netze oder Masten von der unter Überdruck gesetzten 
Luft des Innenraumes getragen wird .

1 .2 .7  Umwehrungen sind Vorrichtungen am Rand einer Ver-
kehrsfläche	mit	dem	Ziel,	den	Absturz	von	Personen	oder	
Sachen zu verhindern .

1 .2 .8  Abschrankungen sind Vorrichtungen mit dem Ziel, das 
unbeabsichtigte Betreten eines gefährlichen Bereichs 
(zum Beispiel Fahrbahn) zu verhindern .
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1 .2 .9  Zäune dienen der Einfriedung eines Bereichs mit dem 
Ziel, diesen Bereich gegen unbefugtes Betreten zu si-
chern .

2  Allgemeine Bauvorschriften

2 .1  Standsicherheit und Brandschutz

2.1.1		Die	 Tragfähigkeit	 und	 Oberflächenbeschaffenheit	 des	
Standplatzes muss dem Verwendungszweck entspre-
chend geeignet sein . Unterpallungen (Unterfütterungen 
zwischen dem Erdboden und der Sohlenkonstruktion) 
sind niedrig zu halten sowie unverschieblich und stand-
sicher herzustellen .

2 .1 .2  Baustoffe, ausgenommen gehobeltes Holz, müssen min-
destens	schwer	entflammbar	sein;	für	Bedachungen,	die	
höher als 2,30 m über begehbaren Flächen liegen, genü-
gen	normal	entflammbare	Baustoffe.

2 .1 .3  Abspannvorrichtungen der Mastkonstruktionen müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen .

2 .1 .4  Glasfaserverstärkte Kunststoffe dürfen für tragende Kon-
struktionen nur verwendet werden, wenn ihre Verwend-
barkeit nach § 18 der Brandenburgischen Bauordnung 
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) oder § 20 der 
Brandenburgischen Bauordnung (Nachweis der Ver-
wendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall) nachge-
wiesen ist .

2 .1 .5  Bestuhlungen von Fliegenden Bauten für mehr als 5 000 Be-
sucher	 müssen	 aus	 mindestens	 schwer	 entflammbarem	
Material oder gehobeltem Holz bestehen .

2.1.6		Vorhänge	müssen	mindestens	 schwer	 entflammbar	 sein	
und dürfen den Fußboden nicht berühren, sie müssen 
leicht verschiebbar sein .

2.1.7		Dekorationen	 müssen	 mindestens	 schwer	 entflammbar	
sein und dürfen nicht brennend abtropfen .

2 .1 .8  Ausschmückungen aus natürlichem Laub- oder Nadel-
holz	müssen	frisch	sein	oder	gegen	Entflammen	impräg-
niert sein .

2 .1 .9  Abfallbehälter in Räumen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen und dicht schließende Deckel ha-
ben .

2 .2  Rettungswege in Räumen, Tribünen und Bühnen

2 .2 .1  Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächs-
ten Ausgang ins Freie darf nicht länger als 30 m sein . Die 
Entfernung	wird	in	Lauflinie	gemessen.

2 .2 .2  Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen 
Personenzahl zu bemessen . Die lichte Breite eines jeden 
Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m be-

tragen . Die lichte Breite eines jeden Teiles von Rettungs-
wegen muss für die darauf angewiesenen Personen min-
destens betragen:

-  1,20 m je 200 Personen in Räumen und
-  1,20 m je 600 Personen im Freien .

 Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig . 
Ohne Nachweis der Bestuhlung sind auf je 1 m2	Platzflä-
che (Tisch-, Sitz- und Stehplätze) zwei Personen zu rech-
nen .

2 .2 .3  Räume mit mehr als 100 m2	Grundfläche	müssen	jeweils	
mindestens zwei möglichst entgegengesetzt gelegene 
Ausgänge haben . Die lichte Breite der Ausgänge muss 
der	Rettungswegbreite	 entsprechen;	bei	Ausgängen	aus	
Räumen mit weniger als 100 m2	Grundfläche	genügt	eine	
lichte Breite von 0,90 m . Die Durchgangshöhe der Aus-
gänge muss mindestens 2 m betragen . Die notwendigen 
Ausgänge müssen mit Schildern nach Anlage 1 dauerhaft 
und gut sichtbar gekennzeichnet werden .

2 .3  Balkone, Emporen, Galerien, Podien

2 .3 .1  Balkone, Emporen, Galerien, Podien und andere Anla-
gen, die höher als 0,20 m sind und von Besuchern oder 
Zuschauern benutzt werden, müssen feste Umwehrungen 
haben . Bei einer Absturzhöhe bis 12 m müssen die Um-
wehrungen	von	der	Fußbodenoberfläche	gemessen	min-
destens 1 m hoch sein . Bei mehr als 12 m Absturzhöhe 
müssen die Umwehrungen mindestens 1,10 m hoch sein . 
Die Umwehrungen müssen so ausgebildet sein, dass 
nichts darauf abgestellt werden kann . Diese Umwehrun-
gen müssen mindestens aus einem Holm und zwei Zwi-
schenholmen bestehen . Podien, die höher als 1 m sind, 
müssen mit Stoßborden versehen sein . Umwehrungen 
von Flächen mit einer Absturzhöhe von mehr als 1,50 m 
Höhe sind so auszuführen, dass Kleinkindern das Durch- 
und Überklettern nicht erleichtert wird, wenn mit der An-
wesenheit von Kleinkindern auf der zu sichernden Fläche 
üblicherweise zu rechnen ist . Hier darf der Abstand der 
Umwehrungs- und Geländerteile in einer Richtung nicht 
mehr als 0,12 m betragen .

2 .3 .2  Bei Rundpodien von Karussellen darf die Neigung 1 : 2,75 
betragen, wenn die Bodenbeläge rutschsicher ausgeführt 
und Trittleisten vorhanden sind . Bei Schrägpodien darf die 
Neigung bis 1 : 8 betragen .

2 .3 .3  Emporen, Galerien, Balkone und ähnliche Anlagen für 
Besucher müssen über mindestens zwei voneinander un-
abhängige Treppen zugänglich sein .

2 .4  Rampen, Treppen und Stufengänge

2 .4 .1  Rampen in Zu- und Abgängen für Besucher dürfen nicht 
mehr als 1 : 6 geneigt sein . Sind sie durch Trittleisten in 
einem Abstand von höchstens 0,40 m gegen Ausrutschen 
gesichert, so dürfen sie bis 1 : 4 geneigt sein .
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2 .4 .2  Treppen, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen, 
dürfen, soweit sie nicht rundum führen (zum Beispiel bei 
Fliegerkarussellen), nicht mehr als 2,40 m breit sein . Sie 
müssen beiderseits feste und griffsichere Handläufe ohne 
freie Enden haben . Die Handläufe sind über alle Stufen 
und Treppenabsätze fortzuführen . Die Auftrittsbreite der 
Stufen muss mindestens 0,23 m betragen . Die Stufen sol-
len nicht niedriger als 0,14 m und dürfen nicht höher als 
0,20 m sein . Bei Treppen mit gebogenen oder gewendel-
ten Läufen darf die Auftrittsbreite der Stufen im Abstand 
von 1,20 m von der inneren Treppenwange 0,40 m nicht 
überschreiten . Das Steigungsverhältnis einer Treppe muss 
immer gleich sein .

2 .4 .3  Treppen müssen an den Unterseiten geschlossen sein, 
wenn darunter Gänge, Sitzplätze oder Verkaufsstände an-
geordnet sind .

2 .4 .4  Wendeltreppen sind für Räume mit mehr als 50 Personen 
unzulässig .

2 .4 .5  Stufengänge müssen eine Steigung von mindestens 0,10 m 
und höchstens 0,20 m und einen Auftritt von mindestens 
0,26 m haben . Sie sind wie Treppen zu bemessen .

2 .5  Beleuchtung

2.5.1		Die	Beleuchtung	muss	elektrisch	sein;	batteriegespeiste	
Leuchten sind zulässig, wenn sie fest angebracht sind .

2 .5 .2  Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung müssen 
batteriegespeiste Leuchten zur Verfügung stehen .

2 .5 .3  Ortsveränderliche Einrichtungen wie Scheinwerfer, 
Lautsprecher oder Projektoren sind mit einer nichtbrenn-
baren Sekundärsicherung (zum Beispiel Sicherungsseil) 
gegen Herabfallen zu sichern . Ein möglicher Fallweg ist 
so gering wie möglich zu halten .

2 .6  Feuerlöscher

2 .6 .1  Feuerlöscher sind an gut sichtbaren und zugänglichen 
Stellen, die zu kennzeichnen sind, griffbereit anzubrin-
gen und ständig gebrauchsfähig zu halten .

2 .6 .2  Zahl, Art und Löschvermögen der Feuerlöscher2 und ihre 
Bereitstellungsplätze sind nach der Ausführungsart und 
Nutzung des Fliegenden Baus festzulegen . Für die Min-
destzahl der bereitzuhaltenden Feuerlöscher gilt nachste-
hende Übersicht:

2 DIN EN 3-7:2007-10 - Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Prü-
fungen

Zeile Überbaute 
Fläche (m2)

Erforder-
liche 

Lösch-
mittel-

einheiten

Empfohlene 
Mindestzahl 
der Feuer-

löscher

Art der 
Feuer-
löscher

1 bis 50 6
1

 
2 bis 100 9
3 bis 300

3 weitere 
je 100 m2

Pulver-
löscher 
mit 
ABC-
Lösch-
pulver

4 bis 600 2
5 bis 900 3
6 bis 1000 4
7 je weitere 

500
12 weitere 1 weiterer

2 .7  Anforderungen an Aufenthaltsräume

2 .7 .1  Die lichte Höhe muss mindestens 2,30 m betragen . Bei 
Räumen in Wagen oder Containern muss die lichte Höhe 
im	Scheitel	 gemessen	mindestens	 2,30	m	betragen;	 sie	
darf jedoch an keiner Stelle die lichte Höhe von 2,10 m 
unterschreiten .

2 .7 .2  Zelte müssen im Mittel 3 m und dürfen an keiner Stelle 
weniger als 2,30 m im Lichten hoch sein . Bei Zelten bis 
zu 10 m Breite darf der Mittelwert von 3 m unterschritten 
werden .

2 .7 .3  In Zelten mit Tribünen muss eine lichte Höhe über dem 
Fußboden der obersten Reihe von mindestens 2,30 m, in 
Zelten mit Rauchverbot von mindestens 2 m vorhanden 
sein .

2 .7 .4  Unter Emporen oder Galerien darf die lichte Höhe in Ab-
weichung von Nummer 2 .7 .1 auf 2 m verringert werden .

2 .8  Hinweisschilder und -zeichen

 Anschläge und Aufschriften, die auf Rettungswege, 
Rauchverbot oder Benutzungsverbote und -bedingungen 
hinweisen, sind an gut sichtbarer Stelle anzubringen . Sie 
müssen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen .

3  Bauvorschriften für Tribünen

3 .1  Die Unterkonstruktion von Tribünen mit mehr als zehn 
Platzreihen, deren Höhenunterschied mehr als 0,32 m je 
Platzreihe beträgt (steil ansteigende Platzreihen), muss 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen .

3 .2  Bei Tribünen im Freien dürfen an jeder Seite eines Stu-
fen- oder Rampenganges höchstens 20, zwischen zwei 
Seitengängen höchstens 40 Sitzplätze angeordnet sein .

3 .3  Bei Tribünen in Zelten dürfen an jeder Seite eines Stu-
fen- oder Rampenganges höchstens zehn, zwischen zwei 
Seitengängen höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein .



854 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 2. November 2022

3 .4  Der Fußboden jeder Platzreihe muss mit dem anschlie-
ßenden Auftritt des Stufen- oder Rampenganges in glei-
cher Höhe liegen .

3 .5  Laufbohlen zwischen den Sitzplatzreihen müssen so 
breit	sein,	dass	sie	 jeweils	0,05	m	unter	die	Sitzflächen	
der beiden Sitzplatzreihen reichen . Ersatzweise kann ein 
Stoßbord angeordnet werden . Die freien Zwischenräume 
dürfen höchstens 0,12 m betragen .

3 .6  Stehplätze auf Stehplatzreihen (Stehstufen) müssen min-
destens 0,50 m breit sein und dürfen höchstens 0,45 m 
tief sein . Die Stehstufen sollen mindestens 0,10 m hoch 
sein .

3 .7  Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein . Sie müs-
sen unverrückbar befestigt sein . Zwischen den Sitzplatz-
reihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindes-
tens 0,40 m vorhanden sein .

3 .8  Der Abstand der Umwehrungs- und Geländerteile von 
Tribünen darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m 
betragen . Auch hinter der obersten Platzreihe ist bei einer 
Absturzhöhe bis 12 m eine Umwehrung mit einer Höhe 
von mindestens 1 m, gemessen ab Oberkante Fußboden, 
erforderlich . Bei mehr als 12 m Absturzhöhe muss die 
Umwehrung mindestens 1,10 m hoch sein . Falls die Rü-
ckenlehne der obersten Sitzreihe als Umwehrung dienen 
soll, ist diese wie ein Geländer zu bemessen .

3 .9  Bei Tribünen mit einer Höhe von mehr als 5 m, gemessen 
von	 der	 Aufstellfläche	 bis	 Oberkante	 Fußboden	 der	
obersten Reihe, sind nach hinten, seitlich oder durch 
Mundlöcher zusätzlich zu den Stufengängen Treppen an-
zuordnen.	 Befinden	 sich	 oberhalb	 der	 Treppen	 weitere	
Platzreihen, so sind bei einer Höhendifferenz der Platz-
reihen von jeweils 5 m weitere Treppen erforderlich .

3 .10  Werden mehr als fünf Stehstufen von Stehplatzreihen 
hintereinander angeordnet, so sind vor der vordersten 
Stufe und nach jeweils zehn weiteren Stufen Umwehrun-
gen von mindestens 1,10 m Höhe, gemessen ab Oberkan-
te Fußboden, anzubringen (Wellenbrecher) . Sie müssen 
einzeln mindestens 3 m lang und dürfen seitlich höchs-
tens 2 m voneinander entfernt sein . Die seitlichen Ab-
stände können bis auf 5 m vergrößert werden, wenn die 
Lücken nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch ver-
setzt angeordnete Wellenbrecher überdeckt sind .

3 .11  Tribünen müssen bei Veranstaltungen während der Dun-
kelheit ausreichend beleuchtet werden können .

4  Bauvorschriften für Fahrgeschäfte

4 .1  Bewegte, für Fahrgäste bestimmte Teile, insbesondere 
ausschwingende Fahrgastsitze, müssen von anderen fes-
ten oder bewegten Teilen des Fahrgeschäftes so weit ent-
fernt sein, dass die Fahrgäste nicht gefährdet sind .

4 .2  Die Fahrbahngrenzen ausschwingender Fahrgastsitze 
oder -gondeln sind so festzulegen, dass Zuschauer nicht 
gefährdet werden können .

4 .3  Die Fahrzeuge und Gondeln müssen fest angebrachte Sit-
ze und Vorrichtungen zum Festhalten sowie nötigenfalls 
zum Anstemmen der Füße haben . Können die Fahrgäste 
vom Sitz abgehoben werden oder abrutschen oder sind 
sie zeitweise mit dem Kopf nach unten gerichtet, so sind 
in den Fahrzeugen oder Gondeln ausreichende Fahrgast-
sicherungen erforderlich .

4 .4  Fahrgastsicherungen müssen so ausgebildet sein, dass 
die Fahrgäste nicht zwischen Sitz und Fahrgastsicherung 
durchrutschen können .

4 .5  Die Einstiegsöffnungen beziehungsweise Türen in Fahr-
zeugen oder Gondeln müssen Schließvorrichtungen  
haben . Bei allen langsam laufenden Fahrgeschäften  
(v	≤	3	m/s)	genügen	einfache	Schließvorrichtungen	(zum	
Beispiel Ketten und Riemen), die mit offenen Haken ein-
gehängt werden . Bei allen schnelllaufenden Fahrgeschäf-
ten	(v	>	3	m/s)	müssen	die	Einstiegsöffnungen	der	Fahr-
zeuge/Gondeln	 Sicherheitsverschlüsse	 haben,	 die	 sich	
während der Fahrt nicht öffnen können (zum Beispiel 
geschlossene Haken oder Schließstangen mit federbelas-
teter Verriegelung) .

4 .6  Fahrgeschäfte müssen während des Betriebes - auch bei 
Betriebsstörungen, wie zum Beispiel Stromausfall - in 
eine sichere Lage gebracht und stillgesetzt werden kön-
nen .

4 .7  Elektrische Sicherheitseinrichtungen müssen so ausge-
legt sein, dass bei Auftreten eines Fehlers (innerer bezie-
hungsweise äußerer Fehler) ihre Wirksamkeit erhalten 
bleibt oder die Anlage in den sicheren Zustand überführt 
wird . Der Begriff „Fehler“ umfasst sowohl den ursprüng-
lichen als auch die daraus eventuell entstehenden weite-
ren Fehler in oder an den Sicherheitseinrichtungen . Mit 
dem gleichzeitigen Entstehen zweier unabhängiger Feh-
ler braucht nicht gerechnet werden . Ein Hinzukommen 
eines zweiten Fehlers zu einem unerkannten ersten Feh-
ler ist jedoch zu berücksichtigen .

4 .8  Für Fahrgeschäfte, bei denen die Fahrgäste besonderen 
Belastungen (zum Beispiel hohen Flieh- oder Druckkräf-
ten) ausgesetzt werden, sind technische Einrichtungen 
zur Begrenzung der Höchstfahrzeit vorzusehen .

4 .9  Der Führerstand mit den zentralen Steuer- und Schaltein-
richtungen ist baulich so anzuordnen oder auszustatten, 
dass ein bestmöglicher Überblick für den Betrieb der An-
lage gewährleistet ist .

4 .10  Können Höhenbewegungen der Ausleger von Karussel-
len durch den Fahrgast selbst gesteuert werden, so muss 
die Steuereinrichtung so beschaffen sein, dass die Bedie-
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nungspersonen die vom Fahrgast eingeleiteten Bewe-
gungsabläufe unterbrechen und die Fahrgasteinheit in die 
Ausgangsstellung zurückbringen kann .

4 .11  Handräder zum Drehen der Gondeln dürfen nicht durch-
brochen sein .

5  Bauvorschriften für Zelte und vergleichbare Räume 
für mehr als 200 Besucher

5 .1  Rettungswege

5 .1 .1  Mindestens ein Zu- und Ausgang muss so beschaffen 
sein, dass er für Rollstuhlbenutzer ohne fremde Hilfe ge-
eignet ist .

5 .1 .2  Zwischen Ausgangstüren und Stufen müssen Absätze 
von	 einer	 der	Türflügelbreite	 entsprechenden	Tiefe	 lie-
gen .

5 .1 .3  Türen im Zuge von Rettungswegen müssen in Fluchtrich-
tung aufschlagen . Sie müssen während der Betriebszeit 
von innen mit einem einzigen Griff leicht in voller Breite 
zu öffnen sein . Schiebe- und Drehtüren sind in Rettungs-
wegen unzulässig . Pendeltüren in Rettungswegen müs-
sen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Tü-
ren verhindern .

5 .2  Lüftung

5 .2 .1  Es muss eine Lüftung vorhanden sein, die unmittelbar ins 
Freie führt .

5 .2 .2  Küchen müssen Abzüge haben, die Dünste unmittelbar 
ableiten . Lüftungsleitungen, durch die stark fetthaltige 
Luft abgeführt wird, wie von Koch- und Grilleinrichtun-
gen, sind durch auswechselbare Filter gegen Fettablage-
rungen zu schützen .

5 .3  Rauchabzüge

 Sind mehr als 1 500 Besucher zugelassen, müssen Rauch-
abzugsöffnungen mit einem lichten Gesamtquerschnitt 
von	mindestens	 0,5	 vom	Hundert	 der	Grundfläche	 oder	
gleichwertige mechanische Einrichtungen (zum Beispiel 
Zwangslüfter) vorhanden sein . Die Bedienungselemente 
müssen an gut zugänglichen Stellen liegen und an der Be-
dienungsstelle die Aufschrift „Rauchabzug“ haben .

5 .4  Beheizung

5.4.1		Feuerstätten	 und	Geräte,	 die	mit	 festen,	 flüssigen	 oder	
gasförmigen Brennstoffen beheizt werden, sind unzuläs-
sig . Hiervon ausgenommen sind Feuerstätten und Geräte 
für die Zubereitung von Speisen und Getränken, die in 
Küchen aufgestellt werden, die von Versammlungsräu-
men zumindest abgeschrankt sind .

5 .4 .2  Elektrische Heizanlagen müssen unverrückbar befestigt 
sein und durch Befestigungen gesicherte Leitungen ha-

ben . Glühende Teile der Heizkörper dürfen nicht offen-
liegen . Rückseiten und Seitenteile von Heizstrahlern und 
Heizgebläsen müssen von Wänden und brennbaren Gegen-
ständen mindestens 1 m entfernt sein . Heizstrahler müs-
sen in Abstrahlungsrichtung von Gegenständen aus 
brennbaren Stoffen mindestens 3 m entfernt sein . Von 
Austrittsöffnungen, die zu Heizgebläsen gehören, müs-
sen Gegenstände aus brennbaren Stoffen in Richtung des 
Luftstromes mindestens 2 m entfernt sein, sofern die 
Temperatur der Warmluft über 40 °C liegt .

5 .5  Beleuchtung

 Zelte und vergleichbare Räume mit mehr als 200 m2 
Grundfläche,	die	auch	nach	Einbruch	der	Dunkelheit	be-
trieben werden, müssen eine Sicherheitsbeleuchtung 
nach Maßgabe der einschlägigen technischen Bestim-
mungen3 haben .

5 .6  Bestuhlung

5 .6 .1  In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen mindestens 
0,50	m	breit	und	unverrückbar	befestigt	sein;	werden	nur	
gelegentlich Stühle aufgestellt, so sind sie mindestens in 
den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden . Die 
Sitzreihen müssen eine freie Durchgangsbreite von min-
destens 0,40 m haben .

5 .6 .2  An jeder Seite eines Ganges dürfen höchstens zehn, zwi-
schen zwei Seitengängen höchstens 20 Sitzplätze ange-
ordnet sein .

5 .6 .3  In Logen mit mehr als zehn Stühlen müssen diese unver-
rückbar befestigt sein .

5 .6 .4  Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unter-
schreiten .

5 .6 .5  Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht 
länger als 10 m sein .

5 .6 .6 Bei Biertischgarnituren gelten folgende Regelungen:

 Nummer 5 .6 .1 und Nummer 5 .6 .4 sind nicht anzuwen-
den . Die Sitzplatzbreite beträgt mindestens 0,44 m . Ab-
weichend von Nummer 2 .2 .2 dürfen zwischen den Stirn-
seiten Gänge mit einer Mindestbreite von 0,80 m vorge-
sehen werden, sofern nicht mehr als 120 Personen auf sie 
angewiesen sind . Diese Gänge müssen zu Rettungs-
wegen führen .

5 .7  Manegen

	 Manegen	müssen	gegen	die	Platzfläche	durch	geschlos-
sene und stoßfeste Einfassungen getrennt sein . Die Ein-
fassung muss mindestens 0,40 m hoch sein, die Summe 
ihrer Höhe und Breite soll mindestens 0,90 m betragen .

3 VDE 0100-718:2005-10 - Errichtung von Niederspannungsanlagen Teil 718: 
- Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen und VDE 0108-100:2005-01 
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
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5 .8  Sanitätsraum

 Sind mehr als 3 000 Besucher zugelassen, muss ein Sani-
tätsraum vorhanden sein . Dies gilt auch bei Zirkuszelten 
für mehr als 1 500 Besucher .

6  Allgemeine Betriebsvorschriften

6 .1  Verantwortliche Personen

6 .1 .1  Der Betreiber oder ein von ihm beauftragter hinreichend 
sachkundiger Vertreter muss während des Betriebes die 
Aufsicht führen und für die Einhaltung der Bedienungs- 
und Betriebsvorschriften sorgen .

6 .1 .2  Der Betreiber hat die Bedienungspersonen an jedem Auf-
stellungsort insbesondere über die Bedienungs- und Be-
triebsvorschriften und das Verhalten bei Stromausfall, in 
Brand- und Panikfällen oder sonstigen Störungen zu be-
lehren . Die Bedienungs- und Betriebsvorschriften müs-
sen von den Bedienungspersonen jederzeit eingesehen 
werden können .

6 .1 .3  Der Betreiber hat Unfälle, die durch den Betrieb entstan-
den sind, unverzüglich der zuständigen Bauaufsichts-
behörde mitzuteilen .

6 .2  Überprüfungen

6 .2 .1  Die tragenden und maschinellen Teile sind vor der Auf-
stellung auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen . 
Schadhafte Teile sind unverzüglich durch einwandfreie 
zu ersetzen . Es ist darauf zu achten, dass die Anlage auch 
während des Auf- und Abbaues standsicher ist . Die Un-
terpallungen sind hinsichtlich der Standsicherheit regel-
mäßig zu überprüfen .

6 .2 .2  Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte sind mindes-
tens täglich vor Betriebsbeginn auf ordnungsgemäße Be-
schaffenheit und betriebssicheren Zustand zu prüfen . Die 
wesentlichen Anschlüsse, die bewegten und maschinel-
len Teile sowie die Fahrschienen von Achterbahnen ein-
schließlich der Befestigungen sind auch während des 
Betriebes	regelmäßig	zu	beobachten;	nötigenfalls	ist	der	
Betrieb einzustellen . Schäden sind sofort zu beseitigen . 
Die	 Oberflächen	 von	 Drehscheiben	 und	 Rutschbahnen	
sind auch während des Betriebes auf ordnungsgemäßen 
Zustand	 zu	 überprüfen;	 schadhafte	 Stellen	 sind	 unver-
züglich auszubessern .

6 .3  Rettungswege, Beleuchtung

6 .3 .1  Die Rettungswege sind freizuhalten und bei Dunkelheit 
während der Betriebszeit zu beleuchten .

6 .3 .2  Die Sicherheitsbeleuchtung ist bei Dunkelheit während 
der Betriebszeit zugleich mit der Hauptbeleuchtung ein-
zuschalten . Die Hilfsbeleuchtung muss stets betriebs-
bereit sein .

6 .4  Brandverhütung

6 .4 .1  In Fahrgeschäften, Belustigungsgeschäften und Schau-
geschäften ist das Rauchen verboten . In Schaubuden, 
Zelten	 mit	 Szenenflächen	 während	 der	Aufführung,	 in	
Zelten, die Reihenbestuhlung haben oder während der 
Vorführung verdunkelt werden, sowie in Zirkuszelten ist 
das Rauchen und die Verwendung von offenem Feuer 
verboten;	das	gilt	nicht	für	Festzelte.

6 .4 .2  Scheinwerfer müssen von brennbaren Bauprodukten so 
weit entfernt sein, dass diese nicht entzündet werden 
können;	 insbesondere	 zu	Vorhängen	 und	Dekorationen	
aus brennbaren Stoffen ist ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 m einzuhalten .

6 .5  Brandsicherheitswache

6 .5 .1  Eine Brandsicherheitswache muss anwesend sein bei 
Veranstaltungen in

a) Fest- und Versammlungszelten mit mehr als 5 000 Be-
sucherplätzen, sofern nicht für das Aufstellungs-
gelände eine Brandsicherheitswache zur Verfügung 
steht, und

b) Zirkuszelten mit mehr als 1 500 Besucherplätzen .

6 .5 .2  Die Brandsicherheitswache wird von der öffentlichen 
Feuerwehr gestellt . Unterhält der Veranstalter eine Werk-
feuerwehr, kann diese die Brandsicherheitswache über-
nehmen .

6 .6  Benutzungseinschränkungen für Benutzer und Fahrgäste

6 .6 .1  Für die Benutzung durch Kinder gilt, vorbehaltlich einer 
anderslautenden Festlegung in der Ausführungsgenehmi-
gung, Folgendes:

a) Fahrgeschäfte, ausgenommen Kinderfahrgeschäfte, 
dürfen von Kindern unter acht Jahren nur in Beglei-
tung Erwachsener benutzt werden . Fahrgeschäfte, 
bei denen es auf Grund der Bauart erforderlich ist, 
dass die Fahrgäste zu ihrer Sicherheit mitwirken, 
zum Beispiel durch Festhalten, dürfen von Kindern 
unter sechs Jahren auch in Begleitung Erwachsener 
nicht benutzt werden . Schnelllaufende Fahrgeschäfte 
dürfen von Kindern unter vier Jahren auch in Beglei-
tung Erwachsener nicht benutzt werden .

b) Überschlagschaukeln und Fahrgeschäfte mit Gon-
deln, bei denen die Fahrgäste zeitweilig mit dem 
Kopf nach unten gerichtet sind, dürfen von Kindern 
unter 14 Jahren nicht benutzt werden .

c) Fliegerkarusselle dürfen von Kindern unter sechs 
Jahren nicht, von Kindern von sechs bis zehn Jahren 
nur dann benutzt werden, wenn die Sitze so einge-
richtet sind, dass ein Durchrutschen mittels besonde-
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rer Vorkehrungen, zum Beispiel Zurückhängen der 
Schließkette, verhindert wird .

d) Belustigungsgeschäfte mit bewegten Gehbahnen, 
Treppen und ähnlichen Bauteilen dürfen von Kindern 
unter zehn Jahren nicht benutzt werden .

e) Autofahrgeschäfte und Motorrollerbahnen mit einsit-
zigen Fahrzeugen dürfen von Kindern unter 14 Jah-
ren nicht, sonstige Autofahrgeschäfte von Kindern 
unter zehn Jahren nur in Begleitung von Erwachse-
nen benutzt werden . Kinder müssen vor der Fahrt 
von den Bedienungspersonen mit Gurten gesichert 
werden .

f) Kinder unter vier Jahren dürfen bei Kinderfahrzeug-
karussellen nur Fahrzeuge mit umschlossenen Sitzen 
benutzen .

6 .6 .2  Sitzplätze in Fahrgeschäften dürfen jeweils nur von einer 
Person	besetzt	werden;	das	gilt	auch	für	Kinder.	Sitzplätze	
für zwei Erwachsene dürfen von höchstens drei Kindern 
besetzt werden, wenn es nach Art der Aufteilung und Aus-
bildung der Sitze sowie der Betriebsweise vertretbar ist .

6 .6 .3  Kinderfahrgeschäfte dürfen nur von Kindern benutzt 
werden .

6 .6 .4  Tiere sowie Schirme, Stöcke und andere sperrige oder 
spitze Gegenstände dürfen in Fahrgeschäfte und Belusti-
gungsgeschäfte, ausgenommen deren Zuschauerräume, 
nicht mitgenommen werden .

6 .6 .5  Fahrgäste, die Schuhe mit Beschlägen (zum Beispiel Na-
gelschuhe) oder mit spitzen Absätzen tragen, sind von 
der Benutzung von Drehscheiben und Rutschbahnen aus-
zuschließen .

6 .6 .6  Schunkeln und rhythmisches Trampeln auf Podien sind 
zu untersagen .

6 .6 .7  Offensichtlich betrunkene Personen sind von der Benut-
zung von Fahr- und Belustigungsgeschäften auszuschlie-
ßen .

6 .7 Hinweisschilder

 Auf Rettungswege, Benutzungsverbote oder Benut-
zungseinschränkungen ist durch augenfällige Schilder 
(vergleiche Anlagen 1 bis 3) hinzuweisen .

7  Besondere Betriebsvorschriften

7 .1  Fahrgeschäfte allgemein

7.1.1		Fahrgeschäfte	mit	bewegten	und/oder	ausschwingenden	
Teilen müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 
1 m von anderen baulichen Anlagen und festen Gegen-
ständen haben . In der Nähe von Bäumen ist deren Bewe-
gung, zum Beispiel im Wind, zusätzlich zu berücksichti-

gen . Zu Starkstromfreileitungen ist ein Mindestabstand 
von 5 m einzuhalten .

7 .1 .2  Das Betreten der Zusteigpodien darf nur so vielen Perso-
nen gestattet werden, wie es der sichere Betrieb zulässt . 
Die Fahrzeuge oder Gondeln sind für das Ein- und Aus-
steigen genügend lange anzuhalten . Frei schwingende 
oder frei drehbare Gondeln sind während des Ein- und 
Aussteigens von den Bedienungspersonen festzuhalten .

7 .1 .3  Die Fahrgastsicherungen (Bügel, Gurte, Anschnallvor-
richtungen und so weiter) und die Abschlussvorrichtun-
gen am Einstieg von Fahrzeugen, Gondeln oder Sitzen 
(Türen, Bügel, Ketten und so weiter) sind durch die Be-
dienungspersonen vor jeder Fahrt zu schließen und auf 
ihre	Wirksamkeit	zu	prüfen;	sie	sind	bis	zum	Fahrtende	
geschlossen zu halten . Fahrgeschäfte mit automatischer 
Verriegelung der Fahrgastsicherungen dürfen erst gestar-
tet werden, wenn das Bedienungspersonal sich davon 
überzeugt hat, dass die Bügel fest am Körper anliegen 
und verriegelt sind .

7 .1 .4  Triebwerke, Fahrzeuge oder Gondeln dürfen nicht in Be-
wegung gesetzt werden, bevor

-  alle Fahrgäste Platz genommen haben,
-  die vorgeschriebenen Fahrgastsicherungen durchge-

führt,
-  und der Gefahrenbereich, nötigenfalls die Podien, 

geräumt wurden .

7 .1 .5  Das Auf- und Abspringen während der Fahrt, das Hin-
ausstrecken der Arme und Beine, das Hinauslehnen aus 
Fahrzeugen oder Gondeln, das Sitzen auf Bordwänden, 
das Stehen auf Sitzen oder das Stehen in Fahrzeugen 
oder Gondeln, die mit Sitzen ausgestattet sind, ist zu un-
tersagen .

7 .1 .6  In schnell laufenden Fahrgeschäften darf während der 
Fahrt nicht kassiert werden . In anderen Fahrgeschäften 
darf während der Fahrt nur kassiert werden, wenn die 
Fahrgäste das Fahrzeug nicht selbst lenken oder nicht 
Kinder oder sich selbst festhalten müssen .

7 .1 .7  Das Anfahren und Abbremsen muss mit mäßiger Be-
schleunigung oder Verzögerung erfolgen . Sind Fahrgäste 
besonderen Flieh- oder Druckkräften ausgesetzt, so ist 
eine Höchstfahrzeit einzuhalten, die bei zu erwartenden 
besonderen gesundheitlichen Belastungen nicht mehr als 
200 Sekunden betragen darf .

7 .2  Achterbahnen, Geisterbahnen

7 .2 .1  Der Abstand der Fahrzeuge ist so einzurichten, dass bei 
Störungen auf der Ablaufstrecke alle Fahrzeuge einzeln 
rechtzeitig angehalten werden können . Bei Stockwerks-
geisterbahnen ohne automatische Streckensicherungen 
und mit mehr als einem Wagen auf der Strecke muss eine 
Aufsichtsperson dafür sorgen, dass die Anlage bei Stö-
rungen unverzüglich stillgesetzt wird .
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7 .2 .2  Bei Sturm, behinderter Sicht oder besonderen Witte-
rungsverhältnissen, die ein sicheres Anhalten der Fahr-
zeuge mit den Bremsen und ein einwandfreies Durchfah-
ren der Strecke gefährden, ist der Betrieb von Achterbah-
nen	einzustellen;	das	gilt	auch	für	Geisterbahnen,	deren	
Strecken teilweise der Witterung ausgesetzt sind .

7 .3  Autofahrgeschäfte, Motorrollerbahnen

7 .3 .1  Eine Aufsichtsperson muss von einer Stelle, die einen 
Überblick über die ganze Bahn gewährleistet, den ge-
samten Fahrbetrieb überwachen, die Signale geben und 
den Lautsprecher bedienen . Ist ein größerer Teil der 
Fahrbahn nicht zu überblicken, so muss eine weitere Auf-
sichtsperson diesen Teil der Fahrbahn überwachen und 
mit der ersten Person Verbindung halten .

7 .3 .2  Beginn und Ende jeder Fahrt sind durch akustisches Sig-
nal, zum Beispiel Hupe, und gegebenenfalls durch Laut-
sprecher	bekannt	zu	geben.	Auf	den	Fahrbahnen	befind
liche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dürfen erst be-
stiegen werden, wenn alle Fahrzeuge halten . Das Rück-
wärtsfahren ist zu untersagen .

7 .3 .3 Autofahrgeschäfte dürfen nur mit Fahrzeugen gleicher 
Antriebsart betrieben werden . Sie dürfen nur benutzt 
werden,	solange	die	Fahrbahnen	 in	genügend	griffigem	
Zustand gehalten werden .

7 .3 .4  Autoskooter sind so zu betreiben, dass Augenverletzun-
gen vermieden werden . Die Fahrzeuge sind täglich derart 
zu reinigen, dass Abreibpartikel des Netzes und der 
Stromabnehmer von Karossen und Sitzen entfernt wer-
den (zum Beispiel durch Abwischen mit feuchtem Lap-
pen) . Die Fahrbahnplatte ist mindestens täglich vor Be-
triebsbeginn, nötigenfalls auch in Pausen, von Ver-
schmutzungen zu reinigen . Vom Stromabnehmernetz ist 
Flugrost, der nach Abnutzung der Zinkschicht entsteht, 
unverzüglich zu entfernen . Beschädigungen, zum Bei-
spiel Löcher, Unregelmäßigkeiten an den Verbindungs-
nähten, sind sofort zu beseitigen . Stromabnehmerbügel 
sind mindestens täglich auf ihren einwandfreien Zustand 
zu prüfen . Die Kontaktbürsten sind täglich zu reinigen .

7 .4 Schaukeln

7 .4 .1  Für höchstens drei nebeneinander liegende Gondeln 
muss eine Bedienungsperson anwesend sein .

7 .4 .2  Nichtmotorisch betriebene Überschlagschaukeln, bei de-
nen die Fahrgäste zeitweilig mit dem Kopf nach unten 
gerichtet sind, dürfen je Gondel nur von einer Person be-
nutzt werden .

7 .5  Karusselle

7.5.1		Bei	Auslegerflugkarussellen,	bei	denen	die	Höhenbewe-
gung der Ausleger durch die Fahrgäste selbst gesteuert 
wird, dürfen die Schaltvorrichtungen für die Höhenfahrt 
der Gondeln und des Mittelbaus erst nach dem Anfahren 
des Drehwerkes auf „Heben“ gestellt werden . Zur Been-

digung der Fahrt sind diese Schaltvorrichtungen so recht-
zeitig auf „Senken“ zu stellen, dass alle Gondeln und der 
Mittelbau bereits in der tiefsten Lage sind, bevor das 
Drehwerk anhält .

7 .5 .2  Bei Karussellen, bei denen die Sitz- oder Stehplätze ge-
hoben oder gekippt und die Fahrgäste durch die Flieh-
kraft auf ihren Plätzen festgehalten werden, darf mit dem 
Heben oder Kippen erst begonnen werden, wenn die vol-
le Drehzahl erreicht ist . Das Senken muss beendet sein, 
bevor die Drehzahl vermindert wird .

7 .5 .3  Bei Fliegerkarussellen ist darauf zu achten, dass die 
Fahrgäste nicht schaukeln, sich abstoßen, den Sitz in dre-
hende Bewegung setzen und sich weit hinausbeugen . Je-
der	Sitzplatz	darf	nur	von	einer	Person	besetzt	werden;	
das gilt auch für Kinder .

7 .6  Riesenräder

 Die Gondeln müssen auch während der Teilfahrten so be-
setzt sein, dass das Rad gleichmäßig belastet wird .

7 .7  Belustigungsgeschäfte

7 .7 .1  Die Stoßbanden von Drehscheiben sind während der 
Fahrt von Zuschauern freizuhalten . Fahrgäste, die von 
der	Drehfläche	abgerutscht	 sind,	 sind	aufzufordern,	die	
Rutschfläche	zwischen	Drehscheibe	und	Stoßbande	un-
verzüglich zu verlassen . Kinder dürfen nicht gemeinsam 
mit Erwachsenen an Fahrten auf Drehscheiben teilneh-
men .

7 .7 .2  Fahrgäste dürfen Rutschbahnen nur mit dicken Filz- oder 
Tuchunterlagen benutzen .

7 .7 .3  Bei Toboggans sind Kinder unter acht Jahren stets, Er-
wachsene auf Wunsch, durch einen Helfer den Lauftep-
pich	hinauf	zu	begleiten;	hierauf	 ist	durch	augenfällige	
Schilder am Anfang des Laufteppichs hinzuweisen . Am 
Ende des Laufteppichs müssen zwei Helfer ankommen-
den Personen Hilfe leisten . Am Anfang des Laufteppichs 
und am Anfang der Rutschbahn müssen Bedienungsper-
sonen für Ordnung, insbesondere für genügenden Ab-
stand, sorgen .

7 .7 .4  Der Boden von Rotoren darf erst abgesenkt werden, 
wenn	 die	 festgesetzte	 Höchstdrehzahl	 erreicht	 ist;	 der	
Boden darf erst angehoben werden, wenn der Rotor zum 
Stillstand gekommen ist und die Fahrgäste sich von der 
Wand entfernt haben .

7 .8  Schießgeschäfte

 Die Bedienungspersonen haben

a) je Person in der Regel nicht mehr als zwei, bei Kin-
dern in jedem Fall nur einen Schützen zu bedienen,

b) die Gewehre erst dann zu laden, wenn der Schütze 
jeweils	 an	 den	 Schießtisch	 herangetreten	 ist;	 die	
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Mündung ist hierbei vom Schützen abgekehrt und 
bei der Übergabe nach oben zu halten,

c) dafür zu sorgen, dass die Gewehre und Geschosse 
nach Betriebsschluss sicher verwahrt werden .

8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt am Tag der Veröffentlichung in 
Kraft . Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft über den Bau und 
Betrieb Fliegender Bauten (FlBauR) vom 30 . November 
2012 (ABl . S . 2153) außer Kraft .
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Schilder zur Kennzeichnung der Rettungswege   
Anlage 1

 
 
 
 
 
 

Rettungszeichen nach DIN 4844-2:2001-02 
Beispiele für mögliche Kombinationen nach Anhang A  
(die mittleren Lichtkanten dürfen auch entfallen)  
 
Farben der Schilder grün DIN 4844-1:2005-05 
Kontrastfarbe für Symbole weiß 
Randmaße nach DIN 825:2004-12 
 

 
Schildgröße in mm a x b 
(DIN 825:2004-12) 
 

 
Ausführung 
 
 

 
für Sichtweiten bis 
(DIN 4844-1:2005-05) 
 

 
74 x 148 
148 x 297 
 

 
innenbeleuchtet 
beleuchtet 
 

 
15 m 
 
 

 
148 x 297 
297 x 594 
 

 
innenbeleuchtet 
beleuchtet 
 

 
30 m 
 
 

 

b 

a 
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Seite 3 

Verbotsschilder auf Rettungswegen im Freien    
Anlage 2

 
 
 
 
 

  

Bild 1 

Bild 2 

g 

d 

g 

d 

Lagern von Gegenständen auf  
Rettungswegen im Freien verboten 
 
Farbe des Schildes und Rand weiß 
Kontrastfarbe für Symbol schwarz 
Verbotszeichen rot DIN 4844-1:2005-05 

Abstellen von Kraftfahrzeugen auf  
Rettungswegen im Freien verboten 
(nach StVO) 
 
Farbe des Schildes blau 
DIN 4844-1:2005-05 
Rand weiß 
Verbotszeichen rot 
DIN 4844-1:2005-05 

 
Schildgröße in mm d 
(DIN 825:2004-12) 
 

 
Rand in mm g 
 
 

 
für Sichtweiten bis 
(DIN 4844-1:2005-05) 
 

 
420  
 

 
10 
 

 
15 m 
 
 

 
841  
 

 
21 
 

 
30 m 
 
 

 

Verbotszeichen nach 
DIN 4844-2:2001-02  
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Verbotsschilder zur Brandverhütung     
Anlage 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schreiben an 
 
 
[Hier klicken und Betreff eingeben]  
 
[Hier klicken und den Text eingeben]  
 
 
 Wv. am 
 
 
 
 

  

Bild 1 

g 

d 

Bild 2 

g 

d 

Rauchen verboten 
 
Farbe des Schildes und Rand weiß 
Kontrastfarbe für Symbol schwarz 
Verbotszeichen rot 
DIN 4844-1:2005-05 

Feuer, offenes Licht 
und Rauchen verboten 
 
Farbe des Schildes und Rand weiß 
Kontrastfarbe für Symbol schwarz 
Verbotszeichen rot 
DIN 4844-1:2005-05 

 
Schildgröße in mm d 
(DIN 825:2004-12) 
 

 
Rand in mm g 
 
 

 
für Sichtweiten bis 
(DIN 4844-1:2005-05) 
 

 
420  
 

 
10 
 

 
15 m 
 
 

 
841  
 

 
21 
 

 
30 m 
 
 

 

Verbotszeichen nach 
DIN 4844-2:2001-02  
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Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Infrastruktur 

und Landesplanung über Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen 

(VVFlBauR)

Vom 10 . Oktober 2022

Inhaltsübersicht

1  Allgemeines
2  Ausführungsgenehmigung, Prüfbuch
3  Verlängerung der Ausführungsgenehmigung
4  Anzeige, Gebrauchsabnahme
5   Sachverständige
6  Fristen für Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bau-

ten
7  Berichte über Unfälle
8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1  Allgemeines

1 .1  Fliegende Bauten sind nach § 76 Absatz 1 der Brandenbur-
gischen Bauordnung (BbgBO) bauliche Anlagen, die geeig-
net und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt 
aufgestellt und zerlegt zu werden .

 Wesentliches Merkmal eines Fliegenden Baus ist hiernach 
das Fehlen einer festen Beziehung der Anlage zu einem 
Grundstück .

1 .2  Werden Fliegende Bauten länger als drei Monate an einem 
Ort aufgestellt, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich um die 
Errichtung	einer	genehmigungspflichtigen	Anlage	handelt.

2  Ausführungsgenehmigung, Prüfbuch

2 .1  Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie aufgestellt und in Ge-
brauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmi-
gung .

 Dies gilt nicht für Fliegende Bauten nach § 76 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 bis 5 BbgBO .

2 .2  Dem Antrag auf Erteilung einer Ausführungsgenehmigung 
sind die erforderlichen Bauvorlagen in zweifacher Ausferti-
gung beizufügen .

 Als Bauvorlagen kommen in Betracht:

a) Bau- und Betriebsbeschreibungen,
b) Bauzeichnungen auf Papier, auf Gewebe oder aus 

gleichwertigem Material (übersichtliche Darstellung 
der gesamten Anlage, zum Beispiel im Maßstab 1 : 100 
oder 1 : 50),

c) Einzelzeichnungen der tragenden Bauteile und deren 
Verbindungen, zum Beispiel im Maßstab 1 : 10 oder  
1 : 5,

d) baustatische Nachweise sowie die Sicherheitsnachwei-
se über die maschinentechnischen Teile und elektri-
schen Anlagen,

e) Prinzipschaltpläne für elektrische, hydraulische oder 
pneumatische Anlagenteile oder Einrichtungen,

f) Zeichnungen über die Anordnung der Rettungswege 
und deren Abmessungen mit rechnerischem Nachweis 
für Zelte mit mehr als 400 Besucherplätzen .

 Die Bauvorlagen sind nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg in Ver-
bindung mit § 23 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in deutscher Sprache vorzulegen .

2 .3  Vor Erteilung der Ausführungsgenehmigung ist der Flie-
gende Bau zur Probe aufzustellen . Auf die probeweise Auf-
stellung kann verzichtet werden, wenn sie zur Beurteilung 
der Stand- oder Betriebssicherheit des Fliegenden Baus 
nicht erforderlich ist .

 In der Regel sind Zelte mit mehr als 1 500 Besucherplätzen 
oder	mit	mehr	als	750	m²	Grundfläche	sowie	Fahr,	Schau	
und Belustigungsgeschäfte, Tribünen mit mehr als 500 Be-
sucherplätzen und Bühnen vor der Inbetriebnahme probe-
weise aufzustellen .

 Bei allen Anlagen vorwiegend maschineller Art ist ein Probe-
betrieb mit den der Berechnung zugrunde gelegten ungüns-
tigsten Belastungen vorzunehmen .

2 .4  Die Ausführungsgenehmigung wird in ein Prüfbuch einge-
tragen . Eine Ausfertigung der für die Verlängerungsprüfung 
und die Gebrauchsabnahme erforderlichen und mit Prüf-
vermerk versehenen Original-Bauvorlagen ist dem Prüf-
buch beizufügen .

 Das Prüfbuch ist dauerhaft zu binden und mit fortlaufenden 
Seitenzahlen zu versehen .

2 .5  Bei Fliegenden Bauten, die mehrfach hergestellt werden 
und in ihren wesentlichen tragenden Bauteilen übereinstim-
men, ausgenommen Zelte, kann eine dauerhafte Kenn-
zeichnung verlangt werden . Das Kennzeichen ist so an dem 
Fliegenden Bau anzubringen, dass zweifelsfrei festgestellt 
werden kann, ob Prüfbuch und Fliegender Bau zusammen-
gehören . Das Kennzeichen ist im Prüfbuch einzutragen .

2 .6  Für Fliegende Bauten, die auch in selbstständigen räumli-
chen Abschnitten (zum Beispiel Binderfelder von Zelten 
und Tribünen) errichtet oder abschnittsweise in anderer An-
ordnung (zum Beispiel Zelte aus Seitenschiffen) zusam-
mengesetzt werden können, braucht nur eine Ausführungs-
genehmigung erteilt zu werden, wenn alle vorgesehenen 
Möglichkeiten der Errichtung oder Zusammensetzung dar-
in berücksichtigt sind .

 Sollen selbstständige räumliche Abschnitte zur gleichen 
Zeit an verschiedenen Orten aufgestellt werden, so können 
auch mehrere Ausfertigungen einer Ausführungsgenehmi-
gung erteilt werden . In der Ausführungsgenehmigung muss 
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auch die größte Zahl der räumlichen Abschnitte festgelegt 
werden .

 Die Geltungsdauer der Ausführungsgenehmigung muss in 
allen Prüfbüchern einheitlich angegeben sein . Verlänge-
rungsgenehmigungen dürfen nur für den ganzen Fliegen-
den Bau erteilt werden .

2 .7  Nach Abschluss der Prüfung kann sich die Ausstellung des 
Prüfbuchs verzögern . In diesen Fällen genügt eine Ausfüh-
rungsgenehmigung	 in	 Form	 eines	 vorläufigen	 Prüfbuchs,	
dessen Seiten zu heften und fortlaufend zu nummerieren 
sind.	In	der	Regel	genügt	es,	dem	vorläufigen	Prüfbuch	die	
mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen nach 
Nummer 2 .2 Buchstabe a, b und f beizufügen . Die Ausfüh-
rungsgenehmigung	in	dem	vorläufigen	Prüfbuch	ist	bis	zur	
Aufstellung des Prüfbuchs, längstens jedoch auf neun Mo-
nate zu befristen .

3  Verlängerung der Ausführungsgenehmigung

 Die Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung darf 
nur verlängert werden, wenn der Fliegende Bau noch mit 
den geprüften und mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen übereinstimmt sowie die notwendigen Prü-
fungen durchgeführt worden sind .

 Bei älteren Fahrgeschäften mit hohen dynamischen Bean-
spruchungen, insbesondere Fahrgeschäften nach den lau-
fenden Nummern 6, 6 .1, 6 .5 .3 und 6 .5 .4 der Anlage „Fris-
ten von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bau-
ten“, ist eine Sonderprüfung durch Sachverständige (siehe 
Nummer 5 .2) Voraussetzung für die Verlängerung der Aus-
führungsgenehmigung . Diese Prüfung ist erstmals zwölf 
Jahre nach Inbetriebnahme und danach bei schienengebun-
denen Hochgeschäften im Abstand von höchstens vier Jah-
ren, bei anderen betroffenen Fahrgeschäften im Abstand 
von höchstens sechs Jahren durchzuführen und erstreckt 
sich auf Sonderuntersuchungen mit Materialprüfungen der 
dynamisch hochbeanspruchten Teile .

 Entstehen durch geänderte bauaufsichtliche Anforderungen 
unbillige Härten, kann von der Einhaltung dieser Anforde-
rungen abgesehen werden, soweit dies nicht zu erheblichen 
Gefahren für Leben oder Gesundheit führt .

4  Anzeige, Gebrauchsabnahme

4 .1  Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme von ei-
ner Gebrauchsabnahme abhängig machen . Die Anzeige und 
das Ergebnis der Gebrauchsabnahme sind in das Prüfbuch 
einzutragen .

4 .2 Bei der Gebrauchsabnahme ist insbesondere zu prüfen

a) die Übereinstimmung des Fliegenden Baus mit den 
Bauvorlagen,

b) die Einhaltung der Nebenbestimmungen in der Ausfüh-
rungsgenehmigung,

c) die Standsicherheit des Fliegenden Baus im Hinblick 
auf die örtlichen Bodenverhältnisse .

 Die Gebrauchsabnahme kann sich auf Stichproben be-
schränken .

5  Sachverständige

5 .1 Der Nachweis der Standsicherheit Fliegender Bauten, die 
einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, darf nur von 
hierfür anerkannten Prüfstellen geprüft werden .

5 .2 Die für die Ausführungsgenehmigung oder die Verlänge-
rung der Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung 
zuständige Bauaufsichtsbehörde hat auf Grund der Bauvor-
lagen festzustellen, ob zur Prüfung der Anlage Sachverstän-
dige hinzugezogen werden müssen . 

 Sind für die Benutzer Gesundheitsschäden infolge beson-
derer Flieh- und Druckkräfte zu befürchten, müssen auch 
medizinische Sachverständige hinzugezogen werden .

5 .3  Sachverständige, denen die Prüfung Fliegender Bauten vor-
wiegend maschineller Art übertragen wird, sollen auch mit 
der Prüfung der nichtmaschinellen Teile und mit der Über-
wachung und Beurteilung des Probebetriebs beauftragt 
werden .

5 .4  Medizinische Sachverständige sind Sachverständige von 
Instituten oder Stellen, die Erfahrungen über Auswirkungen 
von Flieh- und Druckkräften auf Personen, zum Beispiel 
durch Versuche in der Verkehrs- oder Luftfahrtechnik, ha-
ben .

6  Fristen für Ausführungsgenehmigungen für Fliegende 
Bauten

 Nach § 76 Absatz 4 BbgBO sind Ausführungsgenehmigun-
gen für eine bestimmte Frist zu erteilen oder zu verlängern, 
die höchstens fünf Jahre betragen soll . In der Anlage sind 
die für die Ausführungsgenehmigungen und deren Verlän-
gerungen angemessenen Fristen unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der Fliegenden Bauten enthalten .

7  Berichte über Unfälle

 Die unteren Bauaufsichtsbehörden haben das Bautechni-
sche	Prüfamt/die	Prüfstelle	für	Fliegende	Bauten	unverzüg-
lich über Unfälle, die durch den Betrieb Fliegender Bauten 
entstanden sind, zu unterrichten .

8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekannt-
machung in Kraft .

 Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Raumordnung über Ausführungs-
genehmigungen für Fliegende Bauten und deren Ge-
brauchsabnahmen (VVFlBauR) vom 1 . Februar 2008 (ABl . 
S . 407) außer Kraft .
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Anlage

Fristen von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten 

Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Zeitspannen ermöglichen es, die Frist der Ausführungsgenehmigung und der Verlänge-
rung der Geltungsdauer der Ausführungsgenehmigung auf den Zustand des Fliegenden Baus abzustellen . Die Höchstfrist kommt bei 
Bauten	in	Betracht,	die	selten	aufgestellt	werden	oder	sich	bewährt	haben	und	sich	in	einem	guten	Zustand	befinden.

Fliegender Bau Ausführungsart Höchst-
frist/ 
Jahre 

1 2 3 4 5 
1 Tribünen Steh- und 

Sitzplatztribünen, 
Tribünen mit 
Überdeckung 

In Metallkonstruktion 5 

In Holzkonstruktion 3 

2 Bühnen Bühnen mit 
Überdachung, 
Bühnenpodeste 

3 

3 Reklametürme 
Container 5 

4 Überdachungskonstruktionen 
(seitlich geschlossen oder 
offen) 

Zelthallen Breite	≤	10,0	m	
Höhe	≤	5,0	m	 5 

Sonstige Zelthallen 
Zirkuszelte 3 

Membranbauten Z . B . Segel-
abspannungen 
und Ähnliches 

2 

5 Tragluftbauten 1 - 3 
6 Fahrgeschäfte Hochgeschäfte Schienengebunden Achterbahn 2 

Loopingbahn 1 
6 .1 Wildwasserbahn 1 
6 .2 Geisterbahn Schienengebunden Eingeschossige Bauweise 2 

Zweigeschossige Bauweise 1 - 2 
6 .3 Autofahrgeschäfte Nicht schienen-

gebunden 
Autoskooter mit elektrischem Antrieb 2 
Autopisten mit 
Verbrennungsmotoren 

Eingeschossig 2 - 3 
Zweigeschossig 2 

Motorbootbahnen 
Motorrollerbahn 2 

6 .4 Kindereisenbahn Ohne Überdachung 5 
Mit Überdachung und Zubehör 3 - 5 

6 .5 Karusselle Kinderkarussell Bodenkarussell 4 
6 .5 .1 Fliegerkarussell 

3Hängebodenkarussell 
Karussell mit hängenden Sitzen 

 oder Figuren 
Karussell	(v	≤	1	m/s)	 5 
Karussell mit hydraulisch angehobenen 
Auslegern und Gondeln 
	Pressluftflieger			

2 

6 .5 .2 Karussell ein-  
facher Bauart 

Bodenkarussell 3 - 4 
Karussell	mit	ausflie-
genden Sitzen oder 
Gondeln 

Langsam laufend 
≤	3	m/s	 3 

Karussell mit geneigtem 
Drehboden oder 
geneigter Auslegerebene 

Schnell laufend 
≥	3	m/s	 2 
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Fliegender Bau Ausführungsart Höchst-
frist/ 
Jahre 

1 2 3 4 5 
6 .5 .3 Karussell 

komplizierter 
Bauart, schnell 
laufend zum Teil 
mehrfache 
Drehbewegungen 

Auslegerflugkarussell	ohne	Schräg
neigung 
Berg- und Talbahn 
Schräggeneigtes Drehwerk mit Gondeln 
Schräggeneigtes Drehwerk (absenkbar) 
mit Gondeln

2

Absenkbares Drehwerk mit veränder-
barer Schrägneigung 1

Drehwerk mit hydraulisch gehobenen 
Auslegern, Drehkreuze je Auslegerarm 
mit Gondeln 

2

Absenkbarer exzentrisch gelagerter 
Drehkranz mit veränderbarer Schräg-
neigung,	gegenläufige	Kreislauf
bewegung 

1

6 .5 .4 Karussell 
neuartiger und 
komplizierter 
Bauart, Anlagen 
mit besonderen 
Dreh- und großen 
Hubbewegungen 
meist schnell 
laufend, 
insbesondere mit 
chaotischen 
Bewegungs-
abläufen 

1

6 .6 Schaukeln Kinderschiffsschaukel 5
Schiffsschaukel und Überschlagschaukel 3
Gegengewichtsschaukel,	z.	B.	Käfig	
oder Loopingschaukel 2

Riesenschaukel 
Riesen-Überschlagschaukel 1 - 2

6 .7 Riesenräder Riesenrad bis 14 Gondeln 3
Riesenrad ab 15 Gondeln 2

7 Schaugeschäfte Steilwandbahn 
Globus 3

Anlagen in 
Gebäuden und im 
Freien 

Anlagen für artistische Vorführungen 
3

8 Belustigungsgeschäfte Drehscheiben 
Wackeltreppen u . a . 2

Rutschbahnen 
Toboggan 
Irrgärten 

3

Schlaghämmer 5
9 Ausspielungs- und Verkaufs-

geschäfte 
Z . B . Verlosungen, Tombola, Imbiss-
läden, Kioske 5

10 Schießgeschäfte  5
11 Gaststätten Ausklappbare 

Wagenkonstruk-
tion mit Blenden, 
Gebäude 

Gaststättenwagen 5

Übrige Anlagen 
3



867Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 2. November 2022

Berichtigung der Zweiten Änderung 
der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur 

und Landesplanung zur Förderung von Investitionen 
für den Öffentlichen Personennahverkehr 

im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-Invest)

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Vom 5 . Oktober 2022

Die Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landes-
planung zur Förderung von Investitionen für den Öffentlichen 
Personennahverkehr im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-Invest) 
vom 20 . Januar 2020 (ABl . S . 85), die zuletzt durch den Rund-
erlass vom 17 . August 2022 (ABl . S . 768) geändert worden ist, 
ist wie folgt zu berichtigen:

In Anlage 1 ist in dem Abschnitt „Grunderneuerung“ in Absatz 3 
Satz 2 nach dem Wort „möglich“ das Wort „sein“ einzufügen .

Errichtung der „Adsumus Bürger-Stiftung 
für Freiheit und Verantwortung“

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales

Vom 18 . Oktober 2022

Auf Grund des § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran-
denburg (StiftGBbg) vom 20 . April 2004 (GVBl . I S . 150) wird 
hiermit die Anerkennung der „Adsumus Bürger-Stiftung für 
Freiheit	 und	Verantwortung“	mit	 Sitz	 in	Glienicke/Nordbahn	
als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht . 

Die Stiftung beschafft Mittel für die Verwirklichung der steuer-
begünstigten Zwecke anderer steuerbegünstigter Körperschaf-
ten des privaten Rechts für Zwecke der Volksbildung, Hilfe für 
politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Ver-
triebene, des Sports und kirchliche Zwecke .

Weiterhin verfolgt die Stiftung die Förderung der Hilfe für Op-
fer	 von	 Straftaten	 insbesondere	 durch	 finanzielle	 Unterstüt-
zung, soweit diese hilfsbedürftig sind, sowie die allgemeine 
Förderung des demokratischen Staatswesens durch Maßnah-
men zur praktischen Verwirklichung der Grund- und Men-
schenrechte (vor allem des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, 
der informationellen Selbstbestimmung, der Presse-, Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit und des Diskriminierungs-
schutzes) .

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung . 

Die gemäß § 4 Absatz 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
18 . Oktober 2022 erteilt .

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
einer Windkraftanlage

in 15306 Fichtenhöhe Ortsteil Alt Mahlisch

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 1 . November 2022

Der Firma e .disnatur Erneuerbare Energien GmbH, Am Ka- 
nal 2 - 3 in 14467 Potsdam wurde die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf 
dem Grundstück in 15306 Fichtenhöhe Ortsteil Alt Mahlisch, in 
der Gemarkung Alt Mahlisch, Flur 1, Flurstück 48 eine Wind-
kraftanlage zu errichten und zu betreiben (Az .: G08920) .

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im	 Genehmigungsbescheid	 30.089.00/20/1.6.2V/T13	 aufge-
führten Nebenbestimmungen erteilt .

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Die Entscheidung wurde bereits am 28 . September 2022 öffent-
lich bekannt gemacht und nachfolgend ausgelegt . Auf Grund 
eines technischen Fehlers auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg wird die Bekanntmachung 
vom 27. September 2022 und die öffentliche Auslegung der 
Entscheidung vollständig wiederholt.

Durch die erneute Auslegung gelten wie folgt ein neuer Aus-
legungszeitraum und eine neue Widerspruchsfrist: 

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 3. November 2022 bis einschließlich 16. Novem-
ber 2022 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt 
Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigun-
gen-ost veröffentlicht .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG wird die Genehmigung nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten  
Antragsunterlagen zeitgleich 

- im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle 
Ost, Müllroser Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236 Frank-
furt (Oder) und

- in der Amtsverwaltung Seelow-Land, Bauamt, Küstriner 
Straße 67, Zimmer 412 in 15306 Seelow

ausgelegt und kann dort während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden .

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost
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Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für die Ein-
sichtnahme in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung, während der Dienststunden, unter fol-
genden Kontaktdaten erforderlich:

- im Landesamt für Umwelt 
 unter der Telefonnummer 0355 60676-5182 
 oder per E-Mail: t13@lfu .brandenburg .de und
- in der Amtsverwaltung Seelow-Land 
 unter der Telefonnummer 03346 804-937 
 oder per E-Mail: d .mettke@amt-seelow-land .de .

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich angefordert 
werden .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S.	1274;	2021	I	S.	 	123),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes vom 8 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1726)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I  
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10 . September 2021 (BGBl . I S . 4147) 

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 

(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
einer Windenergieanlage in 19357 Karstädt

   
Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt

Vom 1 . November 2022

Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co . KG, 
Windmühlenberg in 24814 Sehestedt wurde die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung Premslin, Flur 1, 
Flurstück 32 eine Windenergieanlage zu errichten und zu be-
treiben . 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I . Entscheidung

1 . Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co . KG 
(im Folgenden: Antragstellerin), Windmühlenberg in 
24814 Sehestedt wird die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ GE 5 .5-158 in 
19357 Karstädt OT Premslin, Gemarkung Premslin, Flur 1, 
Flurstück 32 in dem unter Ziffer II . und III . dieser Ent-
scheidung beschriebenen Umfang und unter Einhaltung 
der unter Ziffer IV . genannten Inhalts- und Nebenbestim-
mungen zu errichten und zu betreiben .

2 . Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs . 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung, einschließlich ei-
ner Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß § 67 Abs . 1 BbgBO (Reduzierung 
der	Abstandsflächen)	sowie

- die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Wald-
gesetz des Landes Brandenburg (LWaldG)

3 . Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen . 

VII . Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .“
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Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 3. November 2022 bis einschließlich 16. Novem-
ber 2022 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt 
Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigun-
gen-west veröffentlicht .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag sowie die dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen zeitgleich bei folgenden 
Behörden ausgelegt und können dort während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden:

- Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle West, Seeburger 
Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 014, 14476 Potsdam OT Groß 
Glienicke

- Gemeinde Karstädt, Mühlenstraße 1, 19357 Karstädt .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterla-
gen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- Landesamt für Umwelt: 033201 442-551
- Gemeinde Karstädt: 038797 77-202 .
 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann Widerspruch beim Landesamt für 
Umwelt mit Sitz in Potsdam erhoben werden . 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S.	1274;	2021	 I	S.	123),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 2	 des	
Gesetzes vom 8 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1726)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I  
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10 . September 2021 (BGBl . I S . 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung 

von gefährlichen Abfällen
in 15537 Grünheide (Mark)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 1 . November 2022

Dem Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung Eigen-
betrieb des Landkreises Oder-Spree, Frankfurter Straße 81 in 
15517	Fürstenwalde/Spree	wurde	die	Genehmigung	nach	§	4	
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf 
den Grundstücken Heidestraße in 15537 Grünheide (Mark) in 
der Gemarkung Grünheide, Flur 9, Flurstücke 273 und 274 eine 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen zu 
errichten und zu betreiben (Az .: G04520) .

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1 . Dem Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung 
Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree (im Folgenden: 
Antragsteller), Frankfurter Straße 81 in 15517 Fürsten-
walde/Spree	wird	die

 Genehmigung

 nach § 4 i . V . m . § 10 BImSchG erteilt, einen Wertstoff-
hof bestehend aus einer Anlage zur zeitweiligen Lage-
rung von gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlager-
kapazität von 50 t oder mehr und einer Anlage zur zeit-

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west
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weiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen mit 
einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr 
sowie einer Anlage zum Umschlagen von 100 t oder 
mehr nicht gefährlichen Abfällen auf den Grundstücken 
in 15537 Grünheide (Mark), Heidestraße,

 Gemarkung Grünheide,
 Flur 9,
 Flurstücke 273 und 274

 in dem unter Ziffer II . und III . dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter Zif-
fer IV . genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben .

2 . Die Genehmigung umfasst gemäß § 13 BImSchG folgen-
de Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs . 1 Satz 1 Bran-
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit der Zulas-
sung der beantragten Befreiungen von der Festset-
zungen C1, C4 und C5 des Bebauungsplans gemäß  
§ 31 Abs . 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der bean-
tragten Abweichung von der Satzung der Gemeinde 
Grünheide (Mark) über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze (Stellplatzsatzung) gemäß § 67 Abs . 1 
BbgBO und

- die wasserrechtliche Befreiung gemäß § 52 Abs . 1 
Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von den Ver-
boten nach § 3 Nr . 24 der Verordnung zur Festset-
zung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 
Erkner, Wasserfassungen Neu Zittauer und Hohen-
binder Straße (WSG-VO) .

3 . Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen .

4 . Für diese Entscheidung erfolgt die Festsetzung von Ge-
bühren und Auslagen in einem separaten Bescheid .

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung Widerspruch beim LfU mit Sitz in Potsdam erhoben werden .“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Für	die	Anlage	ist	der	Durchführungsbeschluss	der	EU	2018/1147	
vom 10 . August 2018 über die Schlussfolgerungen zu den BVT 
in Bezug auf die Abfallbehandlung maßgeblich .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 

Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröffent-
lichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 3. November 2022 bis einschließlich 16. No-
vember 2022 unter der Vorhaben-ID G04520 auf der Inter-
netseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg unter  
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungenost veröffentlicht .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsbescheid sowie die 
dazugehörigen erforderlichen Unterlagen zeitgleich

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Müllroser 
Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236 Frankfurt (Oder) und 

- in der Gemeinde Grünheide (Mark), Rathaus Grünheide 
(Mark), 2 . Obergeschoss, Am Marktplatz 1 in 15537 Grün-
heide (Mark) 

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden .

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhaltung 
der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Einsicht-
nahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine vor-
herige Anmeldung während der Dienststunden unter den Tele-
fonnummern im Landesamt für Umwelt unter 0335 60676-5182 
oder per E-Mail: t13@lfu .brandenburg .de und in der Gemeinde 
Grünheide (Mark) unter 03362 5088-0 oder per E Mail: info@ 
gemeinde-gruenheide .de erforderlich .

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich angefordert 
werden .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S.	1274;	2021	 I	S.	123),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 2	 des	
Gesetzes vom 8 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1726)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost
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lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I  
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10 . September 2021 (BGBl . I S . 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Errichtung und Betrieb 
von acht Windkraftanlagen

in 15306 Vierlinden

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 1 . November 2022

Die Firma Windpark GmbH & Co . Friedersdorf KG, Holzweg 87 
in 26605 Aurich, beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grundstücken 
in 15306 Vierlinden, Gemarkung Diedersdorf, Flur 2, Flur- 
stück 834 und Gemarkung Friedersdorf, Flur 1, Flurstücke 15, 
18,	32/2,	63,	81,	124	und	156	acht	Windkraftanlagen	zu	errichten	
und zu betreiben (Az .: G00922) .

Für	 das	Vorhaben	 besteht	 die	 Pflicht	 zur	Durchführung	 einer	
Umweltverträglichkeitsprüfung .

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von acht Windkraftanlagen des Typs Enercon E138 EP3 
E2 mit einem Rotordurchmesser von 138,59 m, einer Nabenhöhe 
von 159,36 m und einer Gesamthöhe von 229,13 m über Gelän-
deoberkante . Die Nennleistung beträgt jeweils 4,2 MW . Zu jeder 
Windkraftanlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstell-
fläche.	

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1 .6 .2 V des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4 . BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens 
nach Nummer 1 .6 .2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) .

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im ersten Quartal 2024 vor-
gesehen .

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags, der dazugehörigen 
erforderlichen Unterlagen sowie der entscheidungserheblichen 
Berichte und Empfehlungen, die der Behörde im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung vorliegen, werden gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- 
und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pan-
demie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine 
Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Der Genehmigungsantrag, die dazugehörigen erforderlichen 
Unterlagen sowie die entscheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen, die der Behörde im Zeitpunkt der Bekannt-
machung vorliegen, sind einen Monat vom 9. November 2022 
bis einschließlich 8. Dezember 2022 über das länderüber-
greifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp
verbund.de/ jederzeit und für jedermann einsehbar .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag sowie die dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen zeitgleich im Landesamt 
für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 1, Genehmi-
gungsverfahrensstelle Ost, Müllroser Chaussee 50, Zimmer 112 
in 15236 Frankfurt (Oder) und im Bauamt der Stadt Seelow, 
Küstriner Straße 61 in 15306 Seelow ausgelegt und können dort 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden .

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhaltung 
der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Einsicht-
nahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine vorhe-
rige Anmeldung während der Dienststunden unter den Telefon-
nummern im Landesamt für Umwelt unter 0335 60676-5182 
oder per E-Mail: t13@lfu .brandenburg .de und in der Stadt Seelow 
unter 03346 802-150 oder per E-Mail Joerg .Krueger@seelow .de 
erforderlich .

Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Untersuchungen 
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, insbesondere Angaben 
zu Schall und Schattenwurf, Auswirkungen auf Avifauna, Fle-
dermäuse, Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine natur-
schutzfachliche	Eingriffs/Ausgleichsplanung.

Der Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens (UVP-Bericht) ist während der Auslegungszeit auch im 
zentralen Internetportal des Landes Brandenburg veröffentlicht: 

https://www.uvpverbund.de/bb .

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 9. November 2022 bis einschließlich  
9. Januar 2023 unter Angabe der Vorhaben-ID G00922 schrift-
lich oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Geneh-
migungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam 
oder bei der Stadt Seelow, Küstriner Straße 61, 15306 Seelow  

https://www.uvp-verbund.de/
https://www.uvp-verbund.de/
https://www.uvp-verbund.de/bb
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erhoben werden . Mit Ablauf dieser Frist sind für das Geneh-
migungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen .

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter:

https://lfu.brandenburg.de/einwendungen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, ob ein 
Erörterungstermin durchgeführt wird . Findet aufgrund dieser 
Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies noch-
mals gesondert öffentlich bekannt gemacht . Gehen keine form- 
und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Erörterungs-
termin .

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 7. März 2023 
um 10 Uhr im Kreiskulturhaus der Stadt Seelow, Erich-
Weinert-Straße 13 in 15306 Seelow. Dieser Termin dient 
dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der Geneh-
migungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann . Dazu wird 
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit 
gegeben, ihre Einwendungen gegenüber der Genehmigungs-
behörde und dem Antragsteller zu erläutern . Kann die Erörterung 
an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erör-
terungstermin an den folgenden Werktagen fortgesetzt . Es wird 
darauf hingewiesen, dass die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden .

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung .

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben . 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, 
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Geneh-
migungsverfahrens nicht erforderlich sind . 

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt 
nicht . Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden .

Nach § 7 Absatz 1 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung durchzuführen .

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungs-
verfahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorge-
legten Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
oben	genannte	Vorhaben	die	UVPPflicht	besteht.

Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kri-
terien:	Die	UVPPflicht	ergibt	sich,	weil	die	Windfarm	erstmals	
aus mehr als 20 Windkraftanlagen bestehen wird .

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S.	1274;	2021	 I	S.	123),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 2	des	
Gesetzes vom 8 . Oktober 2022 (BGBl . I S . 1726)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I  
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10 . September 2021 (BGBl . I S . 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

https://lfu.brandenburg.de/einwendungen
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Einladung zur 8. öffentlichen Sitzung
der Regionalversammlung Havelland-Fläming

Bekanntmachung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft

Havelland-Fläming
Vom 14 . Oktober 2022

Hiermit lade ich zur 8 . öffentlichen Sitzung der Regionalversamm-
lung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

am Donnerstag, den 17. November 2022, um 16.00 Uhr
in das Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg

Saal Berlin
Eschenweg 18

15827 Blankenfelde-Mahlow
Ortsteil Dahlewitz

ein .

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ein-
ladung sowie der Beschlussfähigkeit und Bestä-
tigung der Tagesordnung

TOP 2 Bestätigung des Protokolls des öffentlichen Teils der 
Sitzung der Regionalversammlung vom 23. Juni 2022

TOP 3 Tätigkeitsbericht des Beratenden Ausschusses für 
Planungsarbeit

TOP 4 Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0

4 .1 Bericht über das öffentliche Beteiligungs- und 
Auslegungsverfahren

 Mündlicher Bericht der Regionalen Planungs-
stelle

4.2	 Vorläufige	 Schlussfolgerungen	 für	 die	 Fort
führung des Aufstellungsverfahrens aufgrund 
der mit dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleu-
nigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an 
Land und der Vierten Änderung des Bundes-
naturschutzgesetzes geänderten Rechtslage

 Bericht der Regionalen Planungsstelle

4 .3 Festlegungen zur Windenergienutzung

4 .3 .1 Beschluss über die Aufstellung eines sachlichen 
Teilregionalplans „Windenergienutzung“

4 .3 .2 Beschluss über die Festlegung des Flächen- 
beitragswerts, der mit einem bis zum 31 . Dezem-
ber 2027 aufzustellenden Regionalplan zu errei-
chen ist 

4 .3 .3 Beschlüsse über die Festlegung von Planungs-
kriterien, die bei der Festlegung von Windenergie-
gebieten anzuwenden sind 

4 .4 Festlegung von Vorranggebieten Landwirtschaft 
 
 Mündlicher Bericht der Regionalen Planungs-

stelle

4 .5 Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten	oberflächennahe	Rohstoffe	

 Mündlicher Bericht der Regionalen Planungs-
stelle

TOP 5 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

 Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan 2023

TOP 6 Einwohnerfragestunde

TOP 7 Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen und Ter-
mine)

II. Nicht öffentlicher Teil

TOP 1 Bestätigung des Protokolls des nicht öffentlichen 
Teils der Sitzung des Regionalvorstands vom  
23. Juni 2022

TOP 2 Verschiedenes

Die Sitzungsunterlagen können in der Regionalen Planungs-
stelle, Oderstraße 65, 14513 Teltow nach vorheriger Anmel-
dung eingesehen werden (Telefon: 03328 33540, E-Mail: 
info@havellandflaeming.de) . Die Geschäftszeiten der Regio-
nalen Planungsstelle sind Montag bis Freitag 8 .00 bis 15 .00 Uhr 
und zusätzlich Donnerstag 15 .00 bis 17 .30 Uhr . Weitere Infor-
mationen unter: www.havellandflaeming.de/Termine .

Marko Köhler
Vorsitzender der Regionalversammlung

https://havelland-flaeming.de/Termine
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Güterrechtsregistersachen

Amtsgericht Bernau bei Berlin

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Folgende abhanden gekommene Dienstausweise werden hier-
mit für ungültig erklärt:

Frau Richterin am Amtsgericht Katrin Arbandt, Dienstaus-
weis-Nr . 206 704, ausgestellt am  25 . Februar 2014, gültig bis 
24 . Februar 2024

und

Frau Gerichtsvollzieherin Kathleen Teinze, Dienstaus- 
weis-Nr . 206 702, ausgestellt am 17 . Juli 2013, gültig bis  
16 . Juli 2023 .

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der Dienstausweis von Herrn Falko Schäfer, Dienstausweis-
nummer 202549, Kartennummer 0800, Farbe grau, ausgestellt 
am 18 .04 .2017 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt .

Der	durch	Verlust/Diebstahl	 abhandengekommene	Dienstaus-
weis von Herrn Jens Albrecht, Dienstausweisnummer 108833, 
Kartennummer 06426, Farbe blau, ausgestellt am 24 .10 .2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

Gläubigeraufrufe

Der Verein „Deine Chance e. V.“, letzter Sitz: Heidegrund 9, 
15713	 Königs	 Wusterhausen	 OT	 Niederlehme,	 c/o	 Andreas	
Sauer, ist zum 17 . Mai 2019 aufgelöst worden . Die Gläubige-
rinnen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende An-
sprüche gegen den Verein bei dem nachstehend genannten  
Liquidator anzumelden:

Martin Pydde
Jahnstraße 56
15732 Schulzendorf

Der Verein „Kunstdorf Raddusch e. V.“ mit Sitz in 03226 Vet-
schau OT Raddusch, Hafenweg 04, ist zum 15 . März 2022 auf-

gelöst worden . Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden auf-
gefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehend genannten Liquidatoren anzumelden:

Matthias Nevoigt
Schillerstraße 38
03222	Lübbenau/Spreewald

Matthias Mutschke
Hafenweg 04
03226 Vetschau OT Raddusch
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